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(54) Zuluftsteuervorrichtung für Primär- und/oder Sekundärluft für eine Heizeinrichtung sowie 
damit ausgestattete Heizeinrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Zuluftsteuervorrich-
tung (2) für Primär- und/oder Sekundärluft für eine Hei-
zeinrichtung (1), sowie eine entsprechend ausgebildete
Heizeinrichtung (1). Die Zuluftsteuervorrichtung (2) um-
fasst wenigstens ein Stellorgan (14, 15) zur Verringerung
und Vergrößerung des freien Durchtrittsquerschnittes
(16, 17) für zugeführte Zuluft (7) oder für zugeführte Pri-
mär- und/oder Sekundärluft, welches wenigstens eine
Stellorgan (14, 15) mittels einer manuell zu bedienenden
Handhabe (18) zwischen einer Verschlussstellung, in
welcher der Durchtrittsquerschnitt (16, 17) Null oder an-
nähernd Null ist, und einer Vielzahl von den maximalen
Durchtrittsquerschnitt (16, 17) zumindest teilweise oder
vollständig öffnenden Freigabestellungen - und umge-
kehrt - verstellbar ist. Dabei ist wenigstens ein Begren-
zungsanschlag (19) vorgesehen, welcher dem wenigs-
tens einen Stellorgan (14, 15), der Handhabe (18), oder
einem sich dazwischen erstreckenden Bewegungsüber-
tragungselement (20) derart zugeordnet ist, dass eine
Stellbewegung des wenigstens einen Stellorgans (14,
15) bei standardmäßiger Betätigung der Handhabe (18)
vor dem Erreichen der Verschlussstellung gestoppt wird
oder begrenzt ist, und dass der Begrenzungsanschlag
(19) durch eine zusätzliche, bewusst initiierte Betäti-
gungshandlung einer Bedienperson überwindbar ist, wo-
raufhin das wenigstens eine oder alle jeweils ausgebil-
deten Stellorgane (14, 15) in die Verschlussstellung
überführbar sind.
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